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Verordnungen:  
 

Durch die Bezirkshauptmann-

schaft Rohrbach wurde für den 

Güterweg Kepplmühle - Zufahrt 

Haus Haiden 8 (Grabner) be-

ginnend nach der Zufahrt zum 

Haus Haiden 9, Schneeketten-

pflicht angeordnet. Die 

Schneekettenpflicht soll nur bei 

schnee– oder eisbedeckter 

Fahrbahn gelten.  

 

Ebenfalls wurde durch die Be-

zirkshauptmannschaft Rohr-

bach für den Donauradweg 

anstatt eines reinen Radweges 

ein Geh– und Radweg verord-

net, um das gleichberechtigte 

benutzen des Weges für Fuß-

gänger und Radfahrer zu er-

möglichen.  

 

Durch den Bürgermeister wur-

de im Bereich des Amtsgebäu-

des, bei der Gemeindegarage 

ein Behindertenparkplatz ver-

ordnet.  

Hochgeschwindigkeits-Internet über Glasfaser 

in Kirchberg ob der Donau 
 

Geschätzte Gemeindebürger/Innen! 

 

Immer mehr Handlungen aus dem Alltag werden mittlerweile 

ins Internet verlagert. Durch die immer datenintensivere Nut-

zung stößt das verbreitete Kupfernetz oder Funknetz an sei-

ne Grenzen. Internetanschlüsse auf Glasfaserbasis ermögli-

chen schnelle Datenübertragungen.  

Der Breitbandausbau ist eine wichtige Zukunftsinvestition, 

gerade auch für den ländlichen Raum. Aus diesem Grund 

bemüht sich die Gemeinde Kirchberg ob der Donau in Zu-

sammenarbeit mit der Energie AG um eine Optimierung des 

Internetzuganges in Kirchberg.  

 

In einem ersten Schritt soll nun das Interesse der Bewohner 

mittels Interessensbekundung erhoben werden. Je höher 

das Interesse in einer Region/Siedlung ist, desto schneller 

kann die Entwicklung umgesetzt werden.  

Sie gehen mit dieser Interessensbekundung keine Verpflich-

tung für einen Anschluss ein!  

 

Bei entsprechendem Interesse erfolgt seitens der Energie 

AG eine genaue Prüfung hinsichtlich der Umsetzbarkeit.  

 

Genaue Informationen über das Produkt „powerSpeed“ der 

Energie AG entnehmen Sie bitten den aufgelegten Unterla-

gen am Gemeindeamt bzw. nachstehender Homepage der 

Energie AG  www.power-speed.at 

 

Die Gemeinde bittet darum, die umseitige Inte-

ressensbekundung bis spätestens  

Freitag, 24. März 2017  

zurück zu senden oder am Gemeindeamt abzu-

geben.  
 

Für Fragen steht die Service Hotline der Energie AG unter  

05 9000 2999 für Sie bereit.  

 

Der Bürgermeister  

Franz Hofer 




